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(54) Schlauchfolie

(57) Die Erfindung betrifft eine Schlauchfolie aus ei-
nem Kunststoffmaterial, insbesondere zur Herstellung
von Verpackungsbeuteln, welche dadurch gekenn-

zeichnet ist, daß sie doppelwandig mit zwei Folien-
schläuchen (1, 2) in Schlauch in Schlauch Anordnung
ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Schlauchfolie aus Kunststoff, insbesondere zur Herstel-
lung von Verpackungsbeuteln.
[0002] Es ist insbesondere in Mehrfamilienhäusern
üblich, die in den Haushalten anfallenden Abfälle in
Mülltüten zu verpacken und diese dann in zentralen
Müllcontainern zu sammeln. In diesem Zusammenhang
wird in der WO 97/03899 vorgeschlagen, keine standar-
disierten Müllbeutel zu verwenden, sondern den Abfall
jeweils portionsweise in Folienbehältnissen zu verpak-
ken, die jeweils in gewünschter Größe aus einer
Schlauchfolie hergestellt werden. Solche Schlauchfoli-
en werden üblicherweise in geraffter Form zur Verfü-
gung gestellt und können mittels Folienblasextrusion
oder im Schlitzsilverfahren hergestellt sein. Dabei ent-
scheiden die Folienstärke sowie das Basismaterial im
wesentlichen über die Folieneigenschaften, die ent-
sprechend im wesentlichen nur durch Veränderung die-
ser beiden Parameter verändert werden können.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine
Schlauchfolie der eingangs genannten Art anzugeben,
die es ermöglicht, die Eigenschaften wie beispielsweise
die statische Belastbarkeit flexibler zu gestalten.
[0004] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß die Schlauchfolie doppelwandig mit zwei Fo-
lienschläuchen in Schlauch in Schlauch Anordnung her-
gestellt ist. Die beiden Folienschläuche können dabei
aus unterschiedlichen Materialien bestehen und unter-
schiedliche Wandstärken besitzen, so daß die Eigen-
schaften der Schlauchfolie durch Veränderung dieser
Parameter jeweils optimal an die bestehenden Bedürf-
nisse angepaßt werden kann. Insbesondere ist es mög-
lich, eine hohe statische Belastbarkeit der Schlauchfo-
lien unter Beibehaltung relativ geringer Wandstärken si-
cherzustellen, wo bei der üblichen Verwendung eines
herkömmlichen Folienschlauchs große Wandstärken
erforderlich wären, die die Handbarkeit der Schlauchfo-
lie beeinträchtigen würden.
[0005] In an sich bekannter Weise ist es zweckmäßig,
die Schlauchfolien in geraffter Form zur Verfügung zu
stellen. Außerdem ist es möglich, die beiden Folien-
schläuche miteinander lokal zu verbinden. Beispiels-
weise kann es sinnvoll sein, die Folienschläuche an we-
nigstens einem axialen Endbereich miteinander zu ver-
binden, insbesondere um auf diese Weise eine Tasche
zu bilden. Auch können die Folienschläuche über ihre
Länge an mehreren Stellen insbesondere punktuell mit-
einander verbuneden sein.
[0006] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestal-
tungen der Erfindung wird auf die Unteransprüche so-
wie die nachfolgende Beschreibung eines Ausführungs-
beispiels unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeich-
nung verwiesen, in der die einzige Figur eine Ausfüh-
rungsform einer Schlauchfolie gemäß der vorliegenden
Erfindung darstellt. Diese Schlauchfolie ist doppelwan-
dig ausgebildet und besteht aus einem inneren Folien-

schlauch 1 und einem äußeren Folienschlauch 2, die in
Schlauch in Schlauch Anordnung vorgesehen sind, wo-
bei der äußere Folienschlauch 2 einen etwas größeren
Durchmesser als der innere Folienschlauch 1 besitzt.
Die beiden Folienschläuche 1, 2 bestehen aus unter-
schiedlichen Kunststoffmaterialien, wobei insbesonde-
re biologisch abbaubare Kunststoffe eingesetzt werden,
und besitzen unterschiedliche Wandstärken. Wie in der
Zeichnung gut erkennbar ist, sind die Folienschläuche
1, 2 an mehreren Stellen 3 miteinander punktuell ver-
bunden. Die Verwendung einer solchen doppelwandi-
gen Schlauchfolie bietet den Vorteil, daß durch Auswahl
entsprechender Wandstärken und Materialien die Ei-
genschaften, insbesondere die statische Belastbarkeit
der Schlauchfolie, optimal an die jeweils bestehenden
Bedürfnisse angepaßt werden können. Die Schlauchfo-
lie kann dabei in herkömmlicher Weise durch Extrusion
oder im Schlitzsilverfahrern hergestellt sein.

Patentansprüche

1. Schlauchfolie aus einem Kunststoffmaterial, insbe-
sondere zur Herstellung von Verpackungsbeuteln,
dadurch gekennzeichnet, daß sie doppelwandig
mit zwei Folienschläuchen (1, 2) in Schlauch in
Schlauch Anordnung ausgebildet ist.

2. Schlauchfolie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie in geraffter Form zur Verfügung
steht.

3. Schlauchfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die beiden Folienschläuche
(1, 2) unterschiedliche Wandstärken besitzen.

4. Schlauchfolie nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Fo-
lienschläuche (1, 2) aus unterschiedlichen Materia-
lien bestehen.

5. Schlauchfolie nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Fo-
lienschläuche (1, 2) an wenigstens einem axialen
Endbereich miteinander verbunden, insbesondere
miteinander verschweißt sind.

6. Schlauchfolie nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Fo-
lienschläuche (1, 2) an mehreren Stellen miteinan-
der insbesondere punktuell verbunden sind.

7. Schlauchfolie nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß sie durch Ex-
trusion oder im Schlitzsilverfahren hergestellt ist.

8. Schlauchfolie nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Folien-
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schläuche (1, 2) aus einem biologisch abbaubaren
Kunststoff bestehen.
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